
A l l g e m e i n e V e r k a u f s b e d i n g u n g e n d e r 
W ö h r l e S l o v a k i a , k . s .

m it dem Sitz Novozám ocká 1 0 4 , N it ra 9 4 9 0 5 , I O 36 564 206

1. Geltung

Säm t liche Angebote, Lieferungen und sonst ige Leistungen von uns erfolgen ausschließlich

aufgrund der nachfolgenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen ( ferner als
Verkaufsbedingungen oder Bedingungen ) in ihrer jeweils gült igen Fassung, die von

der Gesellschaft m it tels der Hom epage der Wöhrle  Metallwarenfabrik Slovakia, k.s., m it

dem Sitz in Novozámocká 104, Nit ra 949 05, I d.Nr. 36 564 206, geführt im

Handelsregister des Bezirksgerichtes Nit ra, Aktenzeichen Sr, Einlage Nr. 10035/N

veröffent licht werden. Die Verkaufsbedingungen wurden dem Besteller vorgelegt und

dieser erklärt , dass er m it deren Fassung vert raut gem acht wurde.  Diese

Verkaufsbedingungen gelten auch für alle künft igen Geschäfte zwischen den

Vert ragsparteien. Die Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers, die von uns nicht

ausdrücklich anerkannt werden, finden in den gegenseit igen Geschäftsverhältnissen keine

Anwendung. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis

entgegenstehender oder von unseren Bedingungen abweichenden Bedingungen des

Bestellers die Lieferung an diesen vorbehalt los ausführen. Änderungen und Ergänzungen

dieser Bedingungen bedürfen der Schrift form . Etwaige mündliche Vereinbarungen werden

von den Vert ragsparteien unverzüglich durch Schrift form ersetzt . Unsere

Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmen im Sinne von § 2 des Gesetzes

Nr. 513/1991 Slg. Handelsgesetzbuch in geltender Fassung. 

2. Angebot

a. Soweit wir Angebote abgeben, sind diese freibleibend und unverbindlich und gelten als rein 

inform at iv. Unsere Angebote werden verbindlich unter Voraussetzung der Erfüllung der im

Pkt. 3 Lit a/ dieser AGB genannten Bedingungen. 

b. Anfragen von Vert ragspartnern oder nicht von uns bestät igte Bestellungen sind für uns
unverbindlich.

c. Sollten den Angeboten oder Auft ragsbestät igungen Unterlagen wie z.B. Abbildungen,

Bilder, Zeichnungen zugrunde liegen, gelten diese als unverbindlich. An sämt lichen dieser
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Unterlagen behalten wir uns das Eigentum s- und Urheberrecht vor. Drit ten dürfen diese 

Unterlagen nicht ohne unsere vorherige schrift liche Einwilligung zugänglich gem acht 

werden. Maß- oder Gewichtsangaben sind als branchenübliche Näherungswerte zu 

verstehen, es sein denn, dass sie von uns ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden. 

Anfragen von Vert ragspartnern oder nicht von uns bestät igte Bestellungen sind für uns 

unverbindlich.  

d. Wir liefern keine Teile oder Gegenstände (nachfolgend Liefergegenstände  ) für die Luft - 

und Raumfahrt oder Liefergegenstände, die zum Einbau oder zur Weiterverwendung im 

Bereich der Luft - und Raum fahrt vorgesehen sind. Der Besteller garant iert , dass von uns 

gelieferte oder bearbeitete Teile oder Gegenstände in diesen Bereichen nicht verwendet 

werden. Sofern wir nicht schr ift lich vor Vert ragsabschluss darauf hingewiesen werden, 

gehen wir davon aus, dass eine derartige Verwendung auch nicht vorgesehen ist.   

3.    Vertragsabschluss und Lieferumfang  

a. Erfolgt auf ein Angebot unsererseits eine Bestellung des Vert ragspartners, so kom mt der 

Vert rag erst m it unserer schrift lichen Auft ragsbestät igung zustande, aus der sich I nhalt 

und Um fang der geschuldeten Leistung ausschließlich ergibt . Dies gilt sowohl für 

Einzelverträge bzw. -bestellungen, als auch für Rahmenverträge bzw. -bestellungen.    

b. Eine Auft ragsbestät igung erfolgt nicht bei Abrufen oder Liefereinteilungen aufgrund von 

Rahm envert rägen. I n diesem Fall gilt hinsicht lich I nhalt und Umfang die schr ift lich 

erfolgte Liefereinteilung oder Abruf.  

c. Nach der Annahm e des Angebots sind wir berecht igt , technische Änderungen und 

Modifizierungen am Liefergegenstand vorzunehm en, sofern sie der Auft ragsbestät igung 

nicht widersprechen.   

4.    Preise  

a. Sofern sich aus der Auft ragsbestät igung nichts anderes ergibt , verstehen sich unsere  

Preise ab Werk in Euro ausschließlich Verpackung, Fracht , Überführung, Porto, 

Versicherung, Zölle, sowie der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer.  

b. Bei einer nacht räglichen Herabsetzung oder Reduzierung der bestellten Stückzahl durch 

den Besteller oder einer Verr ingerung der vereinbarten Abrufe sind wir berecht igt , den 

Stückpreis angemessen zu erhöhen.   

c. I m Falle, dass sich in der Zeit zwischen Vert ragsabschluss und vereinbarten Lieferterm in 

Kostensenkungen oder Kostenänderungen, insbesondere Änderungen  der Kosten für das 

zur Herstellung der bestellten Teile erforderliche Vorm aterial oder der Energie- oder 
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Transportkosten, ergeben, behalten wir uns das Recht vor, die Preise angemessen zu 

ändern.    

5.     Muster und Fertigungs-  und Hilfsmittel  

a. Die Kosten für die Herstellung von Mustern, Fert igungs- und Hilfsm it tel (Werkzeuge, 

Formen, Schablonen etc.) werden gesondert in Rechnung gestellt und sind gesondert zu 

zahlen. Dies gilt auch für Kosten der Herstellung von Fert igungs- und Hilfsm it tel, die in 

Folge von Verschleiß ersetzt werden müssen.  

b. Wird die Zusamm enarbeit während der Anfert igungszeit der Muster und/ oder 

Fertigungsmittel beendet , gehen alle bis dahin entstandenen Herstellungskosten, 

einschließlich der Materialkosten zu Lasten des Bestellers.  

c. Die Fert igungsm it tel bleiben ungeachtet einer Bezahlung durch den Besteller in unserem 

Eigentum und Besitz. Wir verpflichten uns jedoch, die Fert igungsm it tel unentgelt lich 3 

Jahre nach der letzten Lieferung für den Besteller aufzubewahren. Teilt der Besteller vor 

Ablauf dieser Frist m it , dass er innerhalb eines weiteren Jahres weitere Bestellungen 

aufgeben wird, sind wir zur Aufbewahrung für diese Zeit verpflichtet . Anderenfalls können 

wir frei über die Fertigungsmittel verfügen.   

6.    Zahlungsbedingungen  

a. Alle Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen ab Datum der Rechnungsausstellung zur 

Zahlung fällig. Bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen ab Datum der Rechnungsausstellung 

gewähren wir 2 % Skonto vom Rechnungsbet rag. Zahlungen sind auch durch Erteilung 

von Gutschriften möglich.    

b. Zahlungen gelten erst mit endgültiger Gutschrift auf unserem Konto als bewirkt.  

c. Wenn nach Vert ragsschluss erkennbar wird, dass unser Zahlungsanspruch durch 

m angelnde Leistungsfähigkeit des Bestellers gefährdet wird, so können wir die Leistung 

verweigern und dem Besteller eine angemessene Frist best imm en, in welcher er Zug um 

Zug die Lieferung zu zahlen oder zusätzliche Sicherheiten zu leisten hat . Bei 

Verweigerung des Bestellers oder erfolglosem Fristablauf sind wir berechtigt, vom Vertrag 

zurückzutreten und Schadensersatz zu verlangen.  

d. I m Falle des Zahlungsverzuges sind wir berecht igt , Verzugszinsen in Höhe von 10 

Prozentpunkten über dem Basisprozentsatz der Slowakischen Nat ionalbank, verwendet 

vor dem ersten Kalendertag des Kalenderhalbjahres, in dem der Verzug erfolgte, zu 

verlangen. Die Geltendmachung weiterer Schäden bleibt hiervon unberührt.  
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e. Mit einer Forderung kann der Besteller uns gegenüber nur aufrechnen, wenn sie von uns 

unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.    

7.    Lieferung  

a. Lieferterm ine und Fristen sind orient ierungsm äßig best imm t und sind für uns nicht 
verbindlich, es sei denn, dass ein Lieferterm in ausdrücklich schrift lich bindend vereinbart 
wurde. Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung bleibt vorbehalten.  

b. Lieferfr isten beginnen m it dem Datum der Auft ragsbestät igung. I m Falle, dass die 

Lieferung die Abklärung technischer Fragen voraussetzt oder Mitwirkungshandlungen des 

Bestellers erforderlich sind, verlängert sich die Lieferfrist entsprechend.  

c. Lieferfr isten und Term ine sind eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der 

Liefergegenstand unser Auslieferungswerk verlassen hat oder dem Besteller schrift lich 

Versandbereitschaft mitgeteilt ist.   

d. Lieferterm ine und Lieferfr isten ver längern sich angem essen, wenn der Besteller 

seinerseits erforderliche oder vereinbarte Mitwirkungshandlungen verzögert oder 

unterlässt . Das Gleiche gilt bei höherer Gewalt , Maßnahmen im Rahm en von 

Arbeitskämpfen, insbesondere St reiks und Aussperrungen, Ausbleiben von Zulieferungen, 

sowie beim Eint r it t anderer unvorhergesehener Ereignisse, die von uns nicht zu vert reten 

sind, soweit solche Hindernisse auf die Fert igstellung oder die Ablieferung des 

Liefergegenstandes von Einfluss sind. Die vorbezeichneten Umstände sind auch dann 

nicht von uns zu vert reten, wenn sie während eines bereits vorliegenden Verzuges 

eintreten. Dies gilt auch dann, wenn diese Um stände bei Vorlieferanten eint reten. Können 

wir absehen, dass der Liefergegenstand aus den vorbezeichneten Um ständen nicht zum 

vereinbarten Lieferterm in oder innerhalb der Lieferfr ist geliefert werden kann, werden wir 

den Besteller hiervon in Kenntnis setzen und ihm die Gründe der Lieferverzögerung sowie 

nach Möglichkeit den voraussichtlichen Lieferzeitpunkt mitteilen.   

Wird durch die genannten Um stände die Lieferung oder Leistung unm öglich oder 

unzumutbar, so sind wir von der Lieferverpflichtung frei. Verlängert sich die Lieferzeit 

oder werden wir von der Lieferverpflichtung frei, kann der Besteller hieraus keine 

Schadensersatzansprüche herleiten.   

e. Verlangt der Besteller nach Vertragsschluss Änderungen oder Ergänzungen des Auftrages, 

welche die Einhaltung des Lieferterm ins unm öglich m achen, so verlängert sich der 

Lieferterm in entsprechend den Änderungen und Ergänzungen um einen für die Fert igung 

dieser Änderungen und Ergänzungen angemessenen Zeitraum.  

f. Für weitere Lieferungen steht uns solange ein Zurückbehaltungsrecht zu, bis sämt liche 

vorhergehenden Lieferungen bezahlt sind. 
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8.    Teillieferungen, Abweichungen von der Bestellung   

a. Wir sind berecht igt , Teillieferungen vorzunehm en und diese gesondert in Rechnung zu 

stellen.  

b. Bei Vert rägen m it fort laufender Auslieferung sind uns Art und Menge des jeweiligen 

Liefergegenstandes rechtzeit ig m itzuteilen. Wird nicht rechtzeit ig abgerufen und 

eingeteilt , sind wir nach frucht loser Setzung einer angemessenen Frist berecht igt , selbst 

einzuteilen und zu liefern oder von dem noch nicht erfüllten Teil des Vert rages 

zurückzutreten und Ersatz des uns dadurch entstandenen Ausfalls zu verlangen.  

c. Abweichungen von der Bestellmenge von bis zu 10 % sind zulässig.    

9.    Versand und Gefahrübergang  

a. Liegt diesbezüglich keine Sonderervereinbarung vor, steht die Wahl des Versandweges 

und der Versandart in unserem Ermessen. Auf Wunsch des Bestellers wird der 

Liefergegenstand für den Transport versichert . Die Kosten für den Versand und die 

Transportversicherung sind vom Besteller zu tragen.  

b.     Die Ware wird branchenüblich verpackt . Die Kosten für die Verpackung t rägt der 

Besteller. Bei KLT- Verpackungen werden bei fracht freier Rücksendung und sofern diese 

in einem wieder verwendbarem Zustand sind, 75 % des für Verpackung berechneten 

Betrages gutgeschrieben.  

c. Versandbereit gem eldete Ware ist vom Besteller unverzüglich zu übernehmen, 

anderenfalls sind wir berechtigt, sie nach eigener Wahl zu versenden und/oder auf Kosten 

und Gefahr des Bestellers zu lagern.   

d. Mit der Übergabe des Liefergegenstandes an die Bahn, den Spediteur, den Fracht führer, 

sowie an sonst ige Versandbeauft ragte bzw. m it Mit teilung der Versandbereitschaft , 

spätestens jedoch m it Verlassen des Werkes oder Auslieferungslagers, geht die Gefahr 

auf den Besteller über.   

e. Der Besteller ist zur Abnahme eines Liefergegenstandes auch dann verpflichtet , wenn er 

nur unerhebliche Abweichungen von der vereinbarten Beschaffenheit oder eine 

unerhebliche Beeinträchtigung des Gebrauches aufweist.  
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f. Wird der Versand auf Wunsch des Bestellers verzögert , so können dem Besteller die 

durch die Lagerung entstandenen Mehrkosten berechnet werden.      

10. Lieferverzug und Unmöglichkeit  

a. I m Falle des Lieferverzuges setzen Rückt r it t oder I nanspruchnahme vom Schadenersatz 

stat t der Leistung zudem voraus, dass uns der Besteller zuvor schrift lich eine m it 

Ablehnungsandrohung (für den Fall von fruchtlosem Ablauf) versehene angemessene Frist 

von wenigstens 14 Werktagen zur Erbringung der vert raglich geschuldeten Leistung 

gesetzt hat . Nach Ablauf dieser Frist ist der Besteller nach einer Aufforderung 

unsererseits verpflichtet , sich darüber zu erklären, ob er weiter auf die Lieferung besteht 

oder Schadenersatz geltend macht oder vom Vert rag zurückt r it t . Der Besteller ist nicht 

zur Ablehnung der Lieferung oder zum Rückt r it t bzw. Schadensersatz stat t der Leistung 

berecht igt , wenn er innerhalb einer von uns gesetzten angemessenen Frist eine solche 

Erklärung nicht abgibt.  

b. Bei Unmöglichkeit oder Verzug unserer Leistungspflicht kann der Besteller nur dann vom 

Vertrag zurücktreten, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben.   

c. Der Besteller kann nicht vor Eint r it t der Fälligkeit der Leistung oder bei nur unerheblicher 

Pflichtverletzung unsererseits zurückt reten. Schließlich ist der Rückt r it t ausgeschlossen, 

wenn der Besteller für die Um stände, die ihn zum Rückt r it t berecht igen würden, allein 

oder weit überwiegend verantwort lich ist oder ein von uns nicht zu vert retender Um stand 

während des Annahmeverzuges des Bestellers eintritt.  

d. Für Schadensersatz-  oder Aufwendungsersatzanspruch gilt Ziffer 13 dieser Bedingungen.  

11. Prüfungen   

Wir unterziehen unsere Liefergegenstände einer Prüfung im üblichen Um fang, 

insbesondere auf Abmessungen, Werkstoffident ität sowie auf Oberflächenfehler und 

Oberflächenrisse, soweit diese durch Sichtkont rolle festgestellt werden können. Die 

Kosten für die übliche Prüfung sind im Stückpreis eingeschlossen. Zusätzliche Prüfungen 

oder besondere Prüfverfahren, wie z.B. 100 % Härteprüfung (z.B. Brinell oder Rockwell) , 

magnet ische Rissprüfung und Fehlerprüfung durch Ult raschall u.a. m üssen von den 

Vert ragsparteien gesondert vereinbart werden. Bei allen Prüfungen unsererseits handelt 

es sich lediglich um interne Kont rollen. Eine besondere Qualitäts- oder 

Qualitätssicherungsvereinbarung ist dam it nicht verbunden. Unsere Prüfungen ersetzen 

nicht eine Wareneingangskontrolle des Bestellers.  
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12.   Gewährleistung 

   

a.    Die Beschaffenheit der Liefergegenstände ergibt sich ausschließlich aus den Angaben in 

den Einzelbestellungen und den darin vereinbarten technischen Vorschriften. Falls wir 

nach Zeichnungen, Spezifikat ionen, Mustern etc. des Bestellers zu liefern haben, 

übernim mt dieser das Risiko der Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck. 

Entscheidend für den vert ragsgemäßen Zustand der Liefergegenstände ist ausschließlich 

der Zustand bei Gefahrübergang.  

b. Für Sachm ängel, die durch ungeeignete oder unsachgem äße Verwendung, fehlerhafte 

Montage bzw. I nbet r iebsetzung durch den Besteller oder Drit te, durch übliche Abnutzung, 

fehlerhafte oder nachlässige Behandlung entstehen, sowie für Folgen unsachgemäßer und 

ohne unsere Einwilligung vorgenom mener Änderungen oder I nstandsetzungsarbeiten des 

Bestellers oder Dritten haften wir nicht.  

c.  Rechts- oder Sachmängel, das Fehlen einer von uns garant ierten Beschaffenheit oder 

Haltbarkeit des Liefergegenstandes (nachfolgend: Mängel) sowie die Zuviel- , Zuwenig- 

oder Falschlieferung (nachfolgend: Abweichungen) , sofern es sich um Abweichungen oder 

Mängel handelt , die offensicht lich sind, sind unverzüglich, spätestens innerhalb von 2 

Wochen nach Em pfang des Liefergegenstandes schrift lich geltend zu machen, sofern es 

sich um Abweichungen oder äußerlich erkennbare Mängel handelt . Nicht offensichtliche 

Mängel sind vom Besteller unverzüglich nach Entdeckung, spätestens innerhalb von 6 

Monaten nach Empfang des Liefergegenstandes, schrift lich geltend zu m achen. Werden 

Abweichungen oder Mängel nicht innerhalb der genannten Fristen geltend gemacht , sind 

jegliche Gewährleistungsansprüche gegen uns ausgeschlossen.  

d. Wurde ein Mangel oder eine Abweichung rechtzeit ig gerügt , hat der Besteller nach 

unserer Wahl Anspruch auf Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Nachlieferung. Die 

hierzu erforder lichen Aufwendungen, wie Lohn- , Transport - , Weg- und Materialkosten, 

t ragen wir, sofern diese zur Mängelbeseit igung erforderlich sind und sich nicht dadurch 

erhöhen, dass der Liefergegenstand an einen anderen Ort als den Lieferort verbracht 

wurde, es sei denn, dies entspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch dessen.  

e. Der Besteller hat uns nach Absprache die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, 

eine Nachbesserung oder Nachlieferung vornehmen zu können. Andernfalls sind wir von 

den hieraus resultierenden Schadensfolgen freigestellt. Der Besteller ist nur in dringenden 

Fällen der Gefährdung der Bet r iebssicherheit und zur Abwehr unverhältnismäßig großer 

Schäden 

 

wobei wir unverzüglich  zu benachricht igen  sind 

 

oder wenn wir m it der 

Beseit igung des Mangels im Verzug sind, berecht igt , die Mängelbeseit igung selbstständig 

oder durch Drit te vornehmen zu lassen und von uns die notwendigen Kosten zu 

verlangen.   
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f. Schlägt die Nacherfüllung fehl, ist der Besteller berecht igt , angem essene 

Vergütungsminderung zu verlangen, 

 
sofern eine nicht unerhebliche Pflichtverletzung 

vorliegt - vom Vert rag zurückzut reten, sowie Schadensersatz- oder 

Aufwendungsersatzansprüche im Rahm en von Ziffer 13 unsere Verkaufsbedingungen 

geltend zu machen.   

g. Recht auf Geltendmachung von Mängelansprüchen  verjähren in 12 Monaten ab Übergabe 

des Liefergegenstandes, es sei denn, es sind gesetzlich zwingend längere 

Verjährungsfristen vorgesehen.   

13.   Haftung  

a. Sofern der Besteller Schadens- oder Aufwendungsersatzansprüche (nachfolgend 

Schadenseratzansprüche) geltend macht , die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 

 

einschließlich Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vert reter oder Erfüllungsgehilfen 

 

beruhen, haften wir nach den gesetzlichen Best im mungen. Wir haften ebenfalls nach 

den gesetzlichen Best im mungen, wenn wir schuldhaft eine wesent liche Vert ragspflicht 

verletzt haben, sowie in Fällen der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit und 

soweit wir uns dazu verpflichtet haben.   

b. Bei wesent lichem Verstoß gegen die Vert ragsverpflichtungen haften wir - ausgenomm en 

der Fälle von absicht licher oder grober Fahrlässigkeit als auch bei Lebens- oder 

Gesundheitsschaden - lediglich in die Höhe des Auft ragswertes. Sollte der Auft ragswert 

nicht der üblichen Höhe des vermutbaren Schadens nicht entsprechen, ist die Höhe des 

Schadens durch den Betrag laut Pkt. c dieses Absatzes begrenzt.     

c. Sofern wir haften, ist unsere Haftung in jedem Fall auf die Höhe der Deckungssumm e 

unserer Haftpflicht-  oder Produkthaftpflichtversicherung beschränkt.     

d. Schadenersatzanspruch auf den vom Auft ragnehmer verursachten Schaden bezieht sich 

nicht auf den aus dem Titel des entgangenen Geweinns enstandenen Teil des Anspruchs 

auf Schadenersatz.  Für den im kausalen Zusammenhang durch Verletzung unserer Pflicht 

auf dem Verm ögen des Auft raggebers entstandenen Schaden  haften wir maximal bis die 

Höhe laut Pkt. c dieses Absatzes  

e.  Nachdem wir keine Teile oder Gegenstände für die Luft - und Raum fahrt liefern, ist 

jegliche Haftung unsererseits aus und im Zusam menhang m it der best im mungsfrem den 

Verwendung unserer Teile in diesem Bereich ausgeschlossen.   

f. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist , gilt dies auch für die 

persönliche Haftung unserer Arbeitnehmer oder Vertreter.   

g.  Die zwingenden Gesetzbestimmungen  bleiben unberührt.  
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14.     Haftung bei Lohnaufträgen  

a. Sofern uns der Besteller im Rahmen von Lohnarbeiten oder Auft rägen Werkstoffe, 

Werkstoffteile, Halbfabr ikate oder Werkzeugvorr ichtungen (nachfolgend Teile ) 

überlässt, sind wir nur dann zu einer Prüfung und zur Beurteilung der Tauglichkeit dieser 

verpflichtet , wenn dies ausdrücklich vereinbart ist und die Prüfungskosten und Kosten der 

Beurteilung der Tauglichkeit vom Besteller vorab übernommen werden.   

b. Sollten die uns überlassenen Teile in Folge von uns unverschuldeter Um stände oder 

höherer Gewalt unverwendbar oder beschädigt werden, haften wir nicht . Sollten Teile 

wegen vorhandener Materialfehler unverwendbar werden, so sind wir dennoch berecht igt , 

unsere Vergütung in voller Höhe zu verlangen.   

c. Werden Teile aufgrund eines von uns verursachten Bearbeitungsfehlers unverwendbar, so 

führen wir die gleiche Arbeit  ohne erneute Berechnung aus. Ein Ausschuss bis zu 2 % der 

Gesamtmenge ist jedoch vom Besteller zu tragen, ohne dass ihm ein Anspruch gegenüber 

uns entsteht . Bezüglich unserer weiteren Haftung gelten die Best im mungen in Ziffer 13 

unserer Verkaufsbedingungen.    

15.     Eigentumsvorbehalt  

a. Der Liefergegenstand bleibt bis zur vollständigen Bezahlung säm t licher Forderungen aus 

der Geschäftsverbindung zwischen uns und dem Besteller in unserem Eigentum.   

b.  Der Besteller ist berecht igt , den Leistungsgegenstand im ordent lichen Geschäftsgang 

weiterzuverkaufen. Der Besteller t r it t uns alle Forderungen bis in die Höhe des 

Rechnungsendbetrages (einschließlich der gesetzlichen Umsatzsteuer) ab, die ihm aus der 

Weiterveräußerung gegen seine Abnehm er oder Drit te erwachsen, unabhängig davon, ob 

der Liefergegenstand ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist . Der 

Besteller bleibt zur Einziehung dieser Forderung auch nach Abt retung ermächt igt . Unser 

Recht , die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt . Wir verpflichten uns, 

die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen 

nachkomm t, nicht im Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Ant rag auf Eröffnung 

eines Konkursverfahrens gestellt ist . Sind wir zur selbstständigen Einziehung der 

Forderung berecht igt , gibt uns der Besteller die abget retenen Forderungen und deren 

Schuldner bekannt und teilt alle zum Einzug erforderlichen Angaben, einschließlich der 

dazugehörenden Unterlagen mit.   

c.  Der Besteller ist verpflichtet , uns bei jeglichen Eingriffen Drit ter in sein Recht , über den 

Leistungsgegenstand zu verfügen, unverzüglich schrift lich zu benachricht igen, dam it wir 

ordent lich und rechtzeit ig Rechtsschutz beanspruchen können. Sollte der Drit te nicht in 

der Lage sein, die uns aus dieser Klage entstehenden berecht igten gericht lichen und 
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außergericht lichen Kosten zu erstat ten, haftet der Besteller für den uns entstandenen 

Ausfall.  

d.  Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers 

insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden 

Forderungen um mehr als 25 % übersteigt ; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten 

obliegt uns.    

e.  Soweit das jeweilige Recht , in dessen Bereich sich der Liefergegenstand befindet , einen 

Eigentumsvorbehalt und/ oder die Anwendung dieser Verkaufsbedingungen nicht zulässt , 

sind wir berecht igt , alle Rechte auszuüben, die wir uns am Liefergegenstand anderweit ig 

vorbehalten können. Der Besteller ist verpflichtet , bei säm t lichen Maßnahm en 

m itzuwirken, die wir zum Schutz unseres  Eigentum srechts oder an dessen Stelle eines 

anderen Sicherungsrechtes am Liefergegenstand treffen wollen.  

16.     Schutzrechtsverletzungen  

Bei Fert igung nach einer vom Besteller besonders vorgeschriebenen Vorgehensweise 

(Zeichnung, Muster oder sonstigen best imm ten Angaben) , übernim mt dieser volle 

Verantwortung dafür, dass dadurch nicht Rechte Drit ter, insbesondere Patente, 

Gebrauchsm uster und sonst ige Schutz- und Urheberrechte, verletzt oder beeint rächt igt 

werden. Werden wir in einem solchen Fall von einem Drit ten wegen 

Schutzrechtsverletzungen Ansprüche erhoben stellt uns der Besteller von allen 

Ansprüchen und Kosten, die sich hieraus ergeben, frei.  

17.    Vertraulichkeit  

a. Der Besteller wird alle Unterlagen (dazu zählen auch Muster, Modelle und Daten) und 

I nformat ionen, die er aus der Geschäftsverbindung erhält , nur für die gem einsam 

verfolgten Zwecke verwenden und Drit ten gegenüber absolutes St illschweigen bewahren, 

insbesondere die Unterlagen oder I nform at ionen nicht an Drit te weitergeben. Diese 

Verpflichtung gilt nicht für Unterlagen und Informat ionen, die allgem ein bekannt sind 

oder die bei Erhalt dem Besteller bereits bekannt waren, ohne dass er zur Geheimhaltung 

verpflichtet war.  

b. Stellen wir dem Besteller Zeichnungen und/ oder technische Unterlagen über die zu 

liefernde Ware oder ihre Herstellung zur Verfügung, bleiben diese unser Eigentum.   

18.   Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht, Schlussbestimmungen  

a. Handelt es sich um ein  Rechtsverhältnis m it einem Fremdelement , gilt als zuständig das 

zuständige Gericht unserer Gesellschaft .  Wir sind auch berecht igt , am Sitz des Bestellers 

zu klagen.  
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b.     Handelt es sich um ein  Rechtsverhältnis m it einem Frem delem ent ,  gilt das Recht der 

Slowakischen Republik unter Ausschluss der Best im mungen des internat ionalen 

Privat rechts und des Übereinkomm ens der Vereinten Nat ionen über den internat ionalen 

Warenkauf.   

c. Rechte, die sich aus diesem Vert rag ergeben, dürfen vom Besteller und uns nur nach 

gegenseitiger Abstimmung auf Dritte übertragen werden.  

d.    Sollte eine Best im mung dieser Bedingungen unwirksam sein oder werden, so wird 

dadurch die Gült igkeit des Vert rages im übr igen nicht berührt . Die Vert ragsparteien sind 

verpflichtet , die unwirksam e Best im mung durch eine ihr im wirtschaft lichen Erfolg 

m öglichst gleichkommende Regelung zu ersetzen. Sollte eine Best imm ung dieser 

Bedingungen in beliebigem Um fang nicht ig, unwirksam oder unerzwingbar sein oder 

werden, so berührt diese Nicht igkeit , Unwirksamkeit oder Unerzwingbarkeit nicht die 

sonst igen Best im mungen dieser Bedingungen und des Vert rags und alle sonst igen 

Vert ragsbest im mungen bleiben in Geltung und in Wirkung und die Vert ragsparteien 

verpflichten sich, in solchem Fall Verhandlungen über den Ersatz einer solchen 

Best imm ung durch eine neue aufzunehmen, die dem I nhalt und dem Zweck der nicht ig 

gewordenen Bestimmung möglichst nahe kommt.    


